
































 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT ZWETTL 
Fachgebiet Umweltrecht 

3910 Zwettl, Am Statzenberg 1 
 

 

 

 
 

 
Bezirkshauptmannschaft Zwettl, 3910 

 
 
Herrn und Frau  
Leopold und Maria Bayreder 
Brunn Nr. 5 
3925  
    

 

 Beilagen 
 

ZTW3-N-04101/005  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 02822 9025 
- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

  Zellhofer Josef 42285 05.11.2014 
 
Betrifft 

Naturdenkmal Blockmeer südlich der B 124 in der KG Brunn, Berichtigung des 
Bescheides vom 28.12.1978 über die Naturdenkmalerklärung und des Bescheides 
vom 26.3.1998 über die Erklärung eines mitgeschützten Umgebungsbereiches 
 

Bescheid 

 
Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl berichtigt die Bescheide vom 28.12.1978, IX-A-
61/5-1978, und vom 26.3.1998, 9-N-7924/38, dahingehend, dass die Wortfolge im 
Spruch der beiden Bescheide nicht  
 
„? alle Felsbildungen auf den Grundstücken Parz.Nr. 43 (mit Ausnahme der ebenen 
Ackerfläche im Südosten in Ortsnähe) ? „ 
 
sondern 
 
„? alle Felsbildungen auf den Grundstücken Parz.Nr. 43 (mit Ausnahme der ebenen 
Ackerfläche im Südwesten in Ortsnähe) ? „ 
 
zu lauten hat. 
 
Rechtsgrundlage 
§ 62 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, in der derzeit 
geltenden Fassung 
 
 

Begründung 
 
Der Amtssachverständige für Naturschutz hat örtliche Erhebungen vorgenommen 
und ist dabei auf folgende Schreibfehler in den Bescheiden vom 28.12.1978 und 
26.3.1998 gestoßen. 

 

E-Mail: umwelt.bhzt@noel.gv.at 
Fax 02822/9025-42281 Internet: http://www.noe.gv.at/bh 
Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005 DVR: 0016071 

 



- 2 - 

 

Im Spruch der Bescheide ist bei der Parzelle 43 folgende Eingrenzung formuliert – 
„mit Ausnahme der ebenen Ackerfläche im Südosten in Ortsnähe“.  Aufgrund der 
Konfiguration des Grundstückes 43 und der Lage der vorhandenen ebenen 
Ackerfläche ergibt sich, dass diese Ackerfläche nicht im Südosten des Grundstückes  
43, sondern im Südwesten des Grundstückes 43 liegt. Dies ist offenbar ein 
Schreibfehler in diesen Bescheiden. 
 

Gemäß § 62 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 können 
Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf einem 
Versehen oder offenbar ausschließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer 
automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten in 
Bescheiden kann die Behörde jederzeit von Amts wegen berichtigen. 

 
Da es sich offensichtlich um einen Schreibfehler gehandelt hat, war der Bescheid 
spruchgemäß zu berichtigen. 
 
 
 Rechtsmittelbelehrung 
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides 
schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzu-

bringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den 
Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf 
die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, 
die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, 
zu enthalten. 
 
Die Gebühr für die Beschwerde beträgt € 14,30. 
 
 
Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Arbesbach z. H. des Bürgermeisters, Hauptplatz 35, 3925 

Arbesbach 
2. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten 
 

 
Für den Bezirkshauptmann 
Dr. S c h n a b l 

 
  

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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